
   

Satzung zur Regelung der Entschädigung 
der Kreisräte und sonstiger ehrenamtlich tätiger Kreisbürger 

 
 

Der Kreistag des Landkreises Eichstätt erlässt aufgrund der 
Art. 14a und 17 der Landkreisordnung für den Freistaat 

Bayern (LKrO) folgende Satzung 
 
 

§ 1 
Die Kreisräte erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 60 €. 

 
§ 2 

(1) Für die Teilnahme an einer Sitzung des Kreistags oder ei-
nes Ausschusses erhalten die Kreisräte je Sitzung eine Ent-
schädigung in Höhe von 60 €, für die Teilnahme an jeweils einer 
Sitzung der Fraktion bzw. Ausschussgemeischaft vor einer 
Kreistagssitzung eine Entschädigung (incl. pauschaler Wegstre-
ckenentschädigung) in Höhe von 40 €. 

(2) Für außerhalb des Sitzungsorts wohnende Kreisräte wird 
bei Kreistags- und Ausschusssitzungen eine Wegstreckenent-
schädigung aus triftigen Gründen nach Art. 6 Abs. 1 des Bayer. 
Reisekostengesetzes gezahlt (derzeit 0,40 € je Kilometer), 
höchstens jedoch die nach dem geltenden Steuerrecht als steu-
erfrei anerkannte Wegstreckenentschädigung gezahlt. 

(3) Arbeitnehmern wird der ihnen entstandene nachgewiesene 
Verdienstausfall auf Grund einer Teilnahme an einer Kreistags- 
oder Ausschusssitzung ersetzt. Der Betrag der entgangenen 
Vergütung oder des entgangenen Lohnes ist durch eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

(4) Selbständig Tätige und Nichterwerbstätige, die einen Fami-
lienhaushalt führen, erhalten für die durch die Teilnahme an ei-
ner Kreistags- oder Ausschusssitzung entstehende Zeitver-
säumnis eine Verdienstausfallentschädigung in Höhe von 15 € 
für jede angefangene Stunde Sitzungsdauer. Für die Hin- und 
Rückreise zum Sitzungsort wird eine Stunde hinzugerechnet. 

(5) Personen, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 3 und 4 
haben, denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich durch 
die Teilnahme an einer Kreistags- oder Ausschusssitzung ein 
Nachteil entsteht, der nur durch das Heranziehen einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten gegen Nachweis eine Ent-
schädigung in Höhe des Entschädigungssatzes nach Abs. 4. 

 
§ 3 

Die Vorsitzenden der Fraktionen bzw. Ausschussgemeinschaf-
ten der im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen er-
halten neben den Entschädigungen nach §§ 1 und 2 zur De-
ckung ihres Aufwands und des Aufwands der Fraktion bzw.  
 

 
Ausschussgemeinschaft eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 20 € je Mitglied der Fraktion bzw. Ausschuss-
gemeinschaft. 
 

§ 4 
Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 gelten für ehrenamtlich täti-

ge Kreisbürger, die nicht Kreisräte sind (sonstige ehrenamtlich 
tätiger Kreisbürger), vorbehaltlich vorrangiger gesetzlicher Rege-
lungen entsprechend, soweit die Tätigkeit nicht zu ihrem Aufga-
benkreis im öffentlichen Dienst gehört oder damit im Zusam-
menhang steht. Über eine davon abweichende Entschädigung 
sonstiger ehrenamtlich tätiger Kreisbürger entscheidet vorbehalt-
lich vorrangiger gesetzlicher Regelungen der Kreisausschuss. 
 

§ 5 
(1) Der gewählte Stellvertreter des Landrats (Art. 32 LKrO) er-

hält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 18% 
der Grundvergütung des Landrats zuzüglich einer pauschalen 
Wegstreckenentschädigung in Höhe von 700 €; je Vertretungs-
tag erhält der gewählte Stellvertreter außerdem 100 €. 

(2) Weitere Stellvertreter des Landrats (Art. 36 LKrO) erhalten 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 9% der 
Grundvergütung des Landrats zuzüglich einer pauschalen Weg-
streckenentschädigung in Höhe von 300 €; je Vertretungstag er-
hält der weitere Stellvertreter außerdem 65 €. 
 

§ 6 
(1) Die Empfänger sind für die ordnungsgemäße steuerliche 

Behandlung der ihnen zufließenden Beträge selbst verantwort-
lich. 

(2) Der Landkreis Eichstätt übermittelt nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen (Mitteilungsverordnung – MV), die 
aufgrund dieser Satzung ausgezahlten Beträge jährlich elektro-
nisch an die Finanzbehörden. 

 
§ 7 

Diese Satzung tritt am 1. Mai 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung zur Regelung der Entschädigung der Kreisrä-
te und sonstiger ehrenamtlich tätiger Kreisbürger vom 11. Mai 
2020 außer Kraft. 
 
Eichstätt, 11. Mai 2026 
 
gez. 
 
Alexander Anetsberger 
Landrat 

 

 

 


